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Anmeldung zum Hundeführerlehrgang 

Hiermit melde ich mich zum Hundeführerlehrgang bei der Waldeckischen Jägerschaft 

Korbach e.V. verbindlich an.                 

Kurs:     Jagdhundekurs 

Zeitraum: 08.05.2019 – 30.09.2019  

jeweils: Mittwochs von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr 

Ort: Hundeplatz Ober-Waroldern 

Lehrgangsgebühren Für Mitglieder  Für Nichtmitglieder 

 120,00 €  140,00 € 

 

Jeweils zzgl. Kosten für die Munition, Kosten für Prüfungsgebühren 

der Brauchbarkeitsprüfung, Schleppwild ist selber mitzubringen. 

Hundeführer  

Name, Vorname:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon/Handy:            E-Mail: 

Hund  

Name:  Gewölft: 

Rasse:            

Nachweise: 

                  

             Impfpass              

                                                

          Versicherung 
 

Die Kurskosten sind vor Kursbeginn auf das unten genannte Konto zu überweisen.  

 

 Waldeckische Jägerschaft Korbach e.V. 

IBAN: DE 79 5236 0059 0000 0758 84 
 Bank: Waldecker Bank 

 Verwendungszweck: Jagdhundekurs 2019, Ihr Name… 
 

(x) mit meiner Unterschrift erkenne ich Teilnahmebedingungen der Hundeführerlehrgänge in 

der jeweils gültigen Fassung an.  

 

Die dem Antrag zugehörigen Informationspflichten gemäß Artikel 12-14 DSGVO habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten 

Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an Mitglieder 

des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Organisation von Veranstaltungen) 

weitergegeben werden dürfen. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Daten erfolgt freiwillig. Ich kann die Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung 

für die Zukunft wiederrufen. 

    

Ort, Datum Unterschrift 
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Bedingungen der Waldeckischen Jägerschaft Korbach e.V. für die Teilnahme an den 

Hundeführerlehrgängen 

(Stand Mai 2019) 

 

1. Anmeldungen zu den Hundeführerlehrgängen haben auf den von der Waldeckischen 

Jägerschaft Korbach e.V. (im Folgenden der Verein) hierfür zur Verfügung gestellten 

Anmeldebögen zu erfolgen. 

 

2. Die Anzahl der Teilnehmer der jeweiligen Lehrgänge ist beschränkt. Anmeldungen werden 

grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Sofern für einen Lehrgang mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, haben 

Mitglieder des Vereins Vorrang. 

 

3. Für den gemeldeten Hund muss für die Lehrgangsdauer gültiger Impfschutz (Staupe, 

Parvovirose, H.C.C., Leptospirose, Tollwut) sowie eine Hundehalterhaftpflichtversicherung 

bestehen. Teilnehmen können gesunde Hunde, die nicht aggressiv, bissig oder mit eklatanten 

Wesensschwächen behaftet sind. 

Der Verein behält sich vor, Hunde, bei denen im Laufe des Kurses vorstehende Bedingungen 

entfallen, vom weiteren Lehrgang auszuschließen. Für diesen Fall erfolgt keine 

Rückvergütung des Kursbeitrags ungeachtet des Zeitpunkts des Ausschlusses. 

Läufige Hündinnen/kranke Hunde sind vom Hundeführer sofort nach Bekanntwerden der 

Läufigkeit/Krankheit dem Ausbilder mitzuteilen. Sie können ggf. nicht an einzelnen 

Terminen teilnehmen. Der Verein bietet erforderlichenfalls Alternativtermine an. Das kann 

auch in einem auf den laufenden Hundeführerlehrgang folgenden Lehrgang sein. 

 

4. Der Verein ist berechtigt Lehrgangstermine erforderlichenfalls zu verlegen. Vom 

Teilnehmer aus welchen Gründen auch immer nicht in Anspruch genommene 

Lehrgangstermine werden nicht rückvergütet. 

 

5. Die Teilnahme an den Hundeführerlehrgängen geschieht auf eigene Gefahr. Jeder 

Hundeführer ist für seinen Hund verantwortlich. Er haftet für jeden von ihm selbst oder durch 

seinen Hund verursachten Schaden in vollem Umfang. 

Der Verein übernimmt keine Haftung, weder für den Hundeführer noch für den Hund. 

 

6. Den Anweisungen der Ausbilder ist Folge zu leisten. Im Falle eines wiederholten 

Verstoßes ist der Verein berechtigt, den Teilnehmer von der Teilnahme an weiter folgenden 

Kursterminen auszuschließen, ohne dass eine Rückvergütung für dadurch nicht in Anspruch 

genommene Termine erfolgt. 

 

7. Solange kein schriftlicher Widerruf erfolgt, erklärt sich der Hundeführer damit 

einverstanden, dass an Übungstagen und Prüfung von ihm und seinem Hund gemachte Fotos 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereines veröffentlicht werden dürfen. Vorstehende 

Einverständniserklärung kann schriftlich gegenüber der Waldeckischen Jägerschaft e.V., Am 

Schulgarten 5, 34477 Twistetal, widerrufen werden. 

 

8. Hinweis gem. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Hundeführer damit einverstanden, dass seine 

personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie 

E-Mailadresse) von der Waldeckischen Jägerschaft Korbach e.V. mittels EDV erhoben,  
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verarbeitet und sowohl für die Abwicklung des konkreten Hundeführerlehrganges als auch für 

Zwecke der Werbung (z. B. Mitteilungen über künftige/weitere Lehrgangsangebote) unter den 

aktuellen Vorgaben des BDSG verwendet werden. Der Hundeführer kann der Nutzung der 

Daten für Zwecke der Werbung jederzeit widersprechen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: Waldeckische Jägerschaft Korbach e.V., Am Schulgarten 

5, 34477 Twistetal. 

 

9. Für die Ausbildung jagdlich geführter Hunde gilt zusätzlich folgendes: 

Die Ausbildung in den Brauchbarkeitslehrgängen des Vereins erfolgt nach den 

„Bestimmungen über die Feststellung und den Nachweis der Brauchbarkeit für Jagdhunde in 

Hessen - Brauchbarkeitsprüfungsordnung (BPO-Hessen)“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 

Danach zur Prüfung zugelassen sind Jagdhunde, die in einem Zuchtbuch ihrer Rasse eines 

dem JGHV als Mitglied angehörenden Zuchtvereines eingetragen sind und eine Ahnentafel 

besitzen. Zugelassen sind auch Jagdhunde, deren Rasse im JGHV vertreten ist oder die eine 

Prüfungszulassung des JGHV haben und die eine von der FCI anerkannte Ahnentafel 

besitzen. 

 

Hunde ohne Papiere können nur zugelassen werden, wenn sie dem Phänotyp einer vom JGHV 

vertretenen Rasse entsprechen und eine von dem betroffenen Zuchtverein ausgestellte 

Registrierbescheinigung besitzen oder die als direkte Nachkommen (F 1-Generation) aus 

einer Verpaarung stammen, deren Elterntiere beide Jagdgebrauchshunde gem. Abs. I Ziffer 3 

(3) der BPO-Hessen sind. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten ist auf die diesbezüglichen Regelungen in der BPO-Hessen zu 

verweisen. 

 

Mit der Anmeldung sind die nach BPO-Hessen erforderlichen Papiere des Hundes in Kopie 

vorzulegen. 

 

Der Verein behält sich vor, Anmeldungen zu den Brauchbarkeitslehrgängen von Hunden, 

welche die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen, abzulehnen. 

 

Ausnahmen für eine Lehrgangsteilnahme von Hunden, welche die vorgenannten Bedingungen 

nicht erfüllen bzw. für Hundeführer, die nicht im Besitz eines gültigen Jagdscheins sind, sind 

mit dem Obmann für das Hundewesen vor Kursbeginn abzusprechen. 

 

Die Ausbildung jagdlicher Hunde ist Jagdausübung. Sie ist den Teilnehmern des Lehrgangs in 

den jeweiligen Lehrrevieren nur in Anwesenheit des jeweiligen Ausbilders des Vereins 

während der offiziellen Lehrgangstermine gestattet. Der Gebrauch von Schusswaffen durch 

Kursteilnehmer ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Genehmigung durch den jeweiligen 

Ausbilder gestattet. Verstößt ein Teilnehmer gegen eine der vorgenannten Bedingungen ist 

der Verein durch den jeweiligen Ausbilder berechtigt, ihn ohne Abmahnung und mit 

sofortiger Wirkung von der Teilnahme vom Lehrgang auszuschließen, ohne dass eine 

Rückvergütung für dadurch nicht in Anspruch genommene Termine erfolgt. 

 

10. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen hat nicht die 

Unwirksamkeit der gesamten Teilnahmebedingungen zur Folge. 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und 

Personalbildnissen  

Ich willige ein, dass vereinsbezogene Fotos und Videos von meiner Person, auch in 

Zusammenhang mit persönlichen Daten (vollständiger Name, Ergebnisse von Wettkämpfen 

und Prüfungen), in folgenden Medien veröffentlicht werden: 

( ) Homepage des Vereins 

( ) Facebook- und andere „Social Media“ Seiten des Vereins 

( ) regionale Presserzeugnisse (z.B Waldeckische Landeszeitung) 

( ) LJV- Mitteilungsblatt „ Hessenjäger“´ 

 

Ich bin darüber informiert, dass die Waldeckische Jägerschaft Korbach e.V. ausschließlich für 

den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein 

Haftungsanspruch gegenüber der Waldeckischen Jägerschaft Korbach e.V. für Art und Form 

der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren 

anschließender Nutzung/Veränderung durch Dritte.  

Ich bin auch darüber informiert, dass bei der Veröffentlichung auf Facebook die AGB der 

Internetplattform Facebook gelten und ich bei einer Einwilligung diese akzeptiere.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch die Waldeckische Jägerschaft Korbach e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. 

andere Internetseiten bereits Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  

 

    

Ort, Datum Unterschrift 
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

 

Artikel 13 und 14 der DSGVO verpflichtet den Verantwortlichen der betroffenen Person, 

deren personenbezogene Daten er verarbeitet, Informationen über Art und Umfang der 

Datenverarbeitung bereitzustellen. Dieser Verpflichtung kommen wir mit diesem Merkblatt 

nach: 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner 

Vertreter:  

 

Waldeckische Jägerschaft Korbach e.V. gesetzlich vertreten durch den Vorstand Sandra 

Bergmann und Anna-Maria Hausmann. E-Mail: info@waldeckische-jaegerschaft.de  

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 

 

Ein Datenschutzbeauftragter ist derzeit nicht benannt. 

 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation von 

Veranstaltungen, Versendung des Mitteilungsblattes Hessenjäger, Weiterleitung an 

Versicherungen zur in Anspruchnahme von Versicherungsleistungen). 

 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit vereinsbezogenen 

Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in 

Auftritten des Vereins in sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht 

und an lokale, regionale und überregionale Printmedien und Onlinemedien übermittelt.  

 

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der 

Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 

Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im 

Verein und die Mitgliedschaft im Landesjagdverband.  

 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 

Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 

Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  

 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 

überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl.  
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Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der 

Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 

diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer 

zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins 

veröffentlicht.  

 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Als Mitglied des Landesjagdverbandes Hessen e.V., Am Römerkastell 9, 61231 Bad 

Nauheim, ist der Verein verpflichtet, personenbezogene Daten seiner Mitglieder an den 

Landesjagdverband zu melden. Übermittelt werden dabei Namen, Geburtsdaten, Adresse, E-

Mail-Adresse, uns Vereinsmitgliedsnummer; bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. 

Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer sowie der Bezeichnung 

ihrer Funktion im Verein. Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an 

Prüfungen, Turnier- und Fortbildungsveranstaltungen des Landesjagdverbandes 

weitergeleitet. Zur Versendung des Mitteilungsblatt Hessenjäger werden personenbezogene 

Daten (Name, Anschrift, Mitgliedsnummer) an den Verlag Neumann-Neudamm 

weitergeleitet. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus 

denen die Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 

Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verband 

personenbezogene Daten seiner Mitglieder. 

 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an 

die Waldecker Bank weitergeleitet.  

 

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 

zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser 

Daten eingeschränkt.  

 

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv 

gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Funktionen im 

Verein und besondere Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. 

Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 

Dokumentation von vereinsbezogenen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen 

Zusammensetzung der Mannschaften (Bläser/Schießen) zugrunde. 
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Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit 

Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten 

Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu: 

 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

hierdurch berührt wird. 

 

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der 

Mitgliedschaft erhoben.  

 

Ende der Informationspflicht 

Stand: April 2018 

 


